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Editorial 3

Ida Glanzmann-Hunkeler,

Präsidentin Pro Senectute

Kanton Luzern

Der richtige Moment ist jetzt

Die Erbschaftsplanung gehört zu den Dingen,

die man gerne auf die lange Bank schiebt.

Nur ein kleiner Teil der Versterbenden hat

ein Testament verfasst. Das Thema Erben

wird häufig verdrängt, weil es mit dem eigenen

Sterben zusammenhängt. Eine frühzeitige

Planung kann Streit in der Familie

verhindern. Zudem lässt sich damit sicherstellen,

dass das Vermögen wirklich so

weitergegeben wird, wie man es sich wünscht.

Gemäss der Studie «Erben in der Schweiz»,

die im Rahmen eines Nationalfondsprojekts
entstanden und kürzlich erschienen ist, macht

die Vererbungssumme in der Schweiz etwa

8,1 Prozent des Volkseinkommens aus. Im

Durchschnitt beträgt eine Erbschaft pro
erbende Person 178000 Franken. Damit liegen
die Schweizer über dem gesamteuropäischen

Durchschnitt. Höher ist aber auch das

Alter der Erbnehmer. Über die Hälfte der

Erbschaften gehen an Personen über 55. Bis 2020

wird dieser Anteil auf zwei Drittel ansteigen.

Immer weniger kann dadurch die nachfolgende

Generation das Ererbte beispielsweise

für den Aufbau der eigenen Existenz einsetzen.

Diese Entwicklung lässt lebzeitige

Übertragungen umso sinnvoller erscheinen.

Vermögenswerte zu übertragen, wenn Kinder

und Enkel den wirtschaftlichen «Zustupf»

brauchen können, ist zudem ein geeignetes

Instrument, um bei der späteren Erbteilung
Konflikte unter den Erben zu vermeiden.

Der richtige Zeitpunkt, Ihr Erbe zu regeln, ist

jetzt! Verlangen Sie kostenlos unseren
Leitfaden «Wissenswertes zum Testament» oder

holen Sie Rat bei einem der Anwälte unserer

unentgeltlichen Rechtsauskunft (jeden ersten

Dienstag im Monat von 15 bis 18 Uhr, eine

Anmeldung unter 041 226 11 88 ist erforderlich).

Kurt Aeschbacher ist seit 27 Jahren am TV-Bildschirm zu sehen. Der beliebte Fernsehmann erzählt über

die Faszination Fernsehen, Leistungsdruck, Lampenfieber und seinen Umgang mit dem Älterwerden.
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Hausverein: Markus Schuler gibt Tipps über den

richtigen Umgang mit Wohneigentum im Alter.

Kremation: Hansjörg Kaufmann über Sinn und
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Agenda: Termine, Kurse und Veranstaltungen, die LKB-Fondskonto dub sixtysix: Heidi Scherer über
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